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 Veröffentlicht am 10.04.1997

Norm

EKHG §9 Abs2 C

Rechtssatz

Als Maßstab für die nach den Umständen des Falles gebotene äußerste Sorgfalt ist im Falle der Teilnahme an einem

Rennen die Sorgfalt eines tüchtigen und gewissenhaften Rennfahrers heranzuziehen.
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